
Beginn des Fischereirechts Kielstau
                            Ausgang Treßsee Treßsee

Oeversee
Bondenau

Frörup Mühle (Mühlenteich) Frörup-Mühle
bis Straßenbrücke Langstedt: In dem Gewässerabschnitt:  Frörup-Mühle

Verwendung von Drillings- und bis zur Straßenbrücke Langstedt besteht ein

Zwillingshaken ohne Widerhaken absolutes Wurmverbot als Angelköder!

oder mit vollständig angedrückten Straßenbrücke Hünning bis Einmündung 

Widerhaken. Rheider Au: Vom 01.03. - 30.09. sind

Tarp alle Köder erlaubt. Gummiköder 

und Hakensysteme sind generell verboten!

Eggebek Straßenbrücke Langstedt

Aalfischerei in der Treene:

Vom 01.04.- 30.09., in der Zeit von 21:00-04:00 Uhr

ist das Fischen mit Wurm gestattet.(Hakengröße!)

Jerrisbek Gemeinsames Poppholzer Au

Fischereirecht

Sollerup Straßenbrücke Hünning  

Straßenbrücke Engbrück

Bollingstedter Au

  Jübek Au

Treia
50 50

Fußgängerbrücke Pastorat, Treia

150 150

Ortsteil Goosholz,
 Kein Fischereirecht Ortsteil Holm

Kein Fischereirecht
Krummbek Silberstedter Au

Ausgang Treßsee bis unterhalb Einmündung 

Silberstedter Au und Bollingstedter Au: 01.10.-28./29.02.

Straßenbrücke Hollingstedt ist der Fischfang generell verboten !

Hollingstedt
Einmündung Silberstedter Au bis  

Einmündung Rheider Au: Das Angeln ist 

ganzjährig erlaubt (Ködereinschränkung)

Rheider Au (Zusätzliche Fischereierlaubnis möglich)

Ende des Fischereirechts
Kein Fischereirecht für 

Hinweise zum Fischereierlaubnis die Treenegemeinschaft
Die Nutzung von Gummiködern und Hakensystemen

Über den gesamten gültigen Inhalt der BiFVO, muss sich der/die Erlaubnisscheininhaber/in selbst informieren.

Angelverbot Umlauf Mühlenstau

ist für den gesamten Bereich des Fischereirechts der Treenegemeinschaft VERBOTEN!

     
Umlauf
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